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§ 4a VOG Kostenübernahme bei
Krisenintervention durch klinische

Psychologen und
Gesundheitspsychologen sowie

Psychotherapeuten
 VOG - Verbrechensopfergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

§ 4a.

Die Kosten einer Krisenintervention (klinisch-psychologische und gesundheitspsychologische Behandlung durch

klinische Psychologen und Gesundheitspsychologen und Behandlung durch Psychotherapeuten) in Notfällen, die

Opfer oder Hinterbliebene infolge einer Handlung nach § 1 Abs. 1 zu tragen haben, sind pro Sitzung bis zur Höhe des

vierfachen Betrages des Kostenzuschusses nach § 4 Abs. 5 des zuständigen Trägers der Krankenversicherung zu

übernehmen. Eine Kostenübernahme gebührt für höchstens zehn Sitzungen.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vog/paragraf/4a
https://www.jusline.at/gesetz/vog/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/vog/paragraf/4
file:///

	§ 4a VOG Kostenübernahme bei Krisenintervention durch klinische Psychologen und Gesundheitspsychologen sowie Psychotherapeuten
	VOG - Verbrechensopfergesetz


